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JUGENDORDNUNG
der Jugendgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Röthenbach a.d.Pegnitz

kl Der Jugendgruppe der Fraiwilligen FeueMehr Röthenbach a.d.Peg. gehöran alle
Angehörigen der Freiwilligen FgueMehr Röthsnbach zwischen dem 12. und dem 18.
Lebsnsjahr an (FeueMehranwärter)
l-Dl Dis Jugendgruppe ist Bestandteil der Frsiwilligen Feusrwehr RÖthenbach a.d.Pegnitz. Sie
führt und verwaltst ihra Angelegenhsiten im Rahmen dieser Jugsndordnung und auf Grundlage
der Satzung der Freiwilligan FeueMehr Röthanbach a.d.Pegnitz.

a Die Jugendgruppe will die Persönlichkeitsbildung ihrer Mitgliedsr, deran Entwicklung zu
gesellschaftlicher Mitverantwortung und dia Ausbildung zu verantwortungsbewussten
Feuerwehrdionstlaistanden fördem. Diaser Zielsetzung dienen insb€sondara:
- Pflsge des Verantwortungsbewusstseins und des Kameradschaftsgeistes,
- Fördsrung dss sozialsn Engagements;
- staatsbürggrlicha Bildung;
- internationale Begegnung;
- Gestaltung dsr Freizsit durch Gruppsnarbeit, Fahrlan, Zaltlagar u.a.;
- Beteiligung an Veranstältungen dsr FeueMehren;
- Mitgastaltung der Träditionspflega dar Fraiwilligen Feuerwshren.

kl Organe dsr Jugendgruppe sind die Gruppenvarsammlung bzw. ein gewählter
Gruppsnsprecher.
3 bl Die Jugendgruppe trifft sich einmal jährlich zu Bsginn des Jahras zu einer
Gruppenversammlung. Dazu sind alla Mitgliodsr der Jugendgruppe rechtzeitig zu laden. Die
Gruppenversammlung ist beschlussfähig, wenn die Mehrhsit der Mitglieder der Jugendgrupps
anwssend ist.
391 Dsr Gruppsnsprocher (Jugendsprscher) wird durch die Gruppsnvarsammlung für die Oauer
oinoa Jahr$ aus dem Krais dar Jugendgruppe gswählt. Gewählt ist, wer die Mehrheit der
abgegeb€nen Slimman auf sich vereinigt. Wiederwahl ist zulässig.
3_!D Der Gruppenspracher (Jugendsprscher) vertritt die Belange dar Jugendgruppe im Rahmen
dar in Zifret 2 genanntsn Zislsetzungen und Aufgaben. Er sucht dabei die Zusammsnarbeit mit
dom für den Ausbildungs- und Einsatzdianst der Feuan/vehranwärter zuständigen Jugend,vart
(Jugsndleiter ) wird vom Kommandanten ernannt) und stimmt mit ihm dio Tätigksiten der
Jugendgruppe im Verhältnis zum Ausbildungs- und Einsatzdienst ab.

4) Die Jugendgruppe führt keins eigene Kasse. Ausgaben und Einnahmen werden über den
Verein,,Freiwilligs Feu€rwehr Röthenbach a.d.Pagnit/ abgewickelt.

!_el Die Jugendordnung wurde von der Jugendgruppe der Freiwilligsn Fauerwahr Röthenbach
a.d.Pegnitz am 26. Nov .2011 aul der Grundlage der Muster-Jugendordnung der Freiwilligen
FeueMehren Bayerns beschlosssn. Sie wurde am 26. Nov. 2011 durch den
Kommandanten^/orstand der Freiwilligen FeuaMahr Röthenbach a.d.Pegnitz bestätigt.
Ahl Laut Beschluss der Mitglieder der Freiwillig6n FeueMehr Röthenbach a.d.Pegnitz bei der
Versammlung der aktiven Mannschaft am 4. Februar 2O11 wurde das Mindesteintrittsalter bei
der Jugendgruppe der Freiwilligen FeueMehr Röthenbach von 16 auf 12 Jahre herabgesetä.
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lgl Der Ubungsbetrieb richtet sich nach dsm jeweiligen Ausbildungsplan. Die Ubungen werden
von dem(n) Jugendbeaufrragten unler Absprache mit dem Kommandantsn dar Freiwilligen
Fauerwshr Röthsnbach gelsitgt. Der Feuerwehrkommandant und/odar dis Führungskräfte üben
die Dienst- und Fachaufsicht aus und untsrstützen die Jugendverantwortlichen bei der Erfüllung
ihrar Aufgaben.

!__!D Jugsndlichs ab dsm l0-t9be!gieh! habon die Möglichkeit (unter Aufsicht) an den
Ubungen der aktiven Wehr tsilzunehmen. lhnan ist es auch gestatlst an beslimmtsn Einsätzen
unter Rücksprachs mil dem zusländigsn Zug- oder Gruppenführar milzuarbailsn.

Anhanq zur Juqendordnunq:
l. Gewählte Orqane
Gruoosnsorocher: Gruppsnsprecher wird auf Antrag der Jugendgruppe oder auf

Antrag der Verwältung gowählt (derzeit noch nicht vorgesshen)

2. Beiträqe (ab Eintritt in die Juosndoruooe (Juoendf€u€rwehr) sind zu entricht6n):
Mitoliodsboitrao lährllch € 4.00 ab dom vollandoten 16. Lsbsnsiahr

3. Dlenstkleldunq wird bei Eintritt gostettt:
Schutzanzug der DJF F6ueMshrhelm d6r DJF (ab 16. Lebensjahr der F€uerwehrhelm)
Fsuerwehr-Schutzhandschuhe Fauerwehr-Sicherhaitsstiefal

For dle Relnlqunq und Pflooe lEt solbEt zu SORGENI

Dle qe3tollte Dlenstklelduno lst bel Austrltt vollständlo und oerolnlot abzuqobenl

4. QFunqsbetrleb
Die Ubungen flndsn in de. Rsgol im 3-wöchigon Tumu3 einmal 3tatt.
Sollte jomand an einem f$ts$stztsn obungstermin vorfilndoat 3sin, erwarten wir
vorhorige tslofoni3cho Nachricht und oin6 schrlftllcho nachoeroichta Enbchuldiouna
f untor3chalsbon yon den Erzl6hunosborechtiotonl.

;äfiHlT:il"'inenochurdrston 
Fohron muss 

'.it ̂ ue'"/tues 
*" 

T:.Ti""ö,:"
Röthanbach.den26 Nov 2011 t(U/// /U/rr)#') : l
Jugsndgruppe der t. \ %rstatld/Kommandanl$-s
Freiw. FeusMahr Röthenbach ar. \.,, Freiw. FeueMehr R44?i,9,-1$ a

,'tf
{q"'an

Daniel Augustin

,,)

Valentin Genitheim Kevin Knon

+
Holgdr Pauly

Florian Donner

Heiko Thein



hrnondlnuorurnfti

Anlaoe zur Juqendordnunq:

Allgemeines
Führung und Organisation dar JugsndfeueMehr richten sich nach den Bestimmungan der
Satzung der Freiwilligen FsueMehr Röthenbach. Mindsstens einmal im Jahr sollts den Eltern
der Jugendlichen srmöglicht werden, sich über die Aufgabsn, Ziele und Aktivitätan der Jugend-
feuerwehr zu informieren.

Aufgaben und Ziele
Die JugendfeueMehr Röthenbach hat sich folgends Ziele gesetzt:

a) das Gemeinschaffsleb€n durch jugendpflsgerische Arboit fördgm;
b) zum geganseitigan Verständnis mit Jugsndlich6n aus anderen Feuerwehren beitragen;
c) die Hinlirhrung auf dis dem Gemeinwohl und dsm Dienst am Nächston gswidmete

Aufgabe der FeusMshr und Voösroitung auf die Aufgaben als aktivo Mitglieder dsr
Frsiwilligen FeueMehr unter Bsrücksichtigung der Leistungsfähigkeiten der
Jugsndlichen übemshmen;

d) nach demokratischen Rageln folgende SslbstvgMaltungsaufgabsn srfüllen: Interessen-
vertretung der Mitgliedar; Vsrmittlung von Anregungen für die Jugendarlreit; Erstellen
von Ausbildungsleitlinien; Organisation und Durchlührung von Freizeitmaßnahmen,
Öffentlichkaitsarbeit.

Mitgliedschaft
Jungen und Mädchen aus Röthanbach a.d.Psgnitz können Mitglieder wardgn; Aufnahme und
Beendigung der Mitgliedschaft sowie die Altsrsgrsnze richtan sich nach dsn Bestimmungan der
Satzung der Freiwilligsn FsusMehr Röthanbach. Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme bssteht
nicht. Jungen und Mädchen sind gleichberachtigt. Mit dem Eintritt in dia JugandfsusMshr
arkonnsn si6 die Jugendordnung an und nshmen Rechte und michten war. Bsi fortgesetztar
fflichtvsrletzung kann ein Angehöriger der JugendteusMohr auf Antrag bsi der Verwaltung der
Frsiw. Feuerwehr Röthenbach aus der JugandfeuaMehr ausgeschlossen wsrden.
In die JugsndfaueMehr kann mit schriftlichar Einverständnisarklärung dss/dsr Erziehungsbe-
rachtigtgn aufgsnommsn wsrden, wgr

a) ssinen Wohnsitz in dsr Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz hat
b) das 12. Lebsnsjahr vollendet hat
c) charakterlich für d6n Dignst in der Jugendfsuerwehr gssignet ist.

Uber die Aufnahme entscheiden die VeMaltungsmitglieder der Frsiw. FeueMehr Röthenbach.
Der Dienst in dsr JugendfeuaMehr 6ndot

a) mit Vollendung dss '18. Lsbensjahres
b) bei Ubarnahma in dsn aktiven Oienst bei d6r Frsiwilligon FeueMshr
c) bei der Wohnsitzverlegung außorhalb dsr Stadt Röthenbach
d) aufeinsn Antrag das Jugendlichon bz!v. auf Anhag der/des Ezishungsberechtigten
e) bei Ausschluss aus der JugendfeueMehr
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Rechte und Pflichten
Die Angehörigen der JugsndtsusMehr haban das Racht,

a) bsi der Planung und Gsstaltung der Jugendarbeit aktiv mit zu wirken;
b) an den Veranslaltungen und Ubungen dsr JugendfeusMshr regslmäßig und aktiv

teilzunehman;
c) den Vertreter (Jugendsprecher) dsr JugsndfeueMehrgruppe zu wählen und/oder als

solcher gewählt zu werden,
d) auf Versichsrungsschulz entsprochend den gesatzlichen Bestimmungon und
e) auf einhsitlicha Disnstkl6idung.

Dis Angshörigen der JugendfsueMehr sind vsrpflichtet,
a) die ihnsn übsrlasssnen Gegenslända, Di6nst- und Schutzkleidung ggwissenhaft zu

pflegen und bei schuldhaften Vedust entsprschsnd Ersatz zu leisten;
b) den Weisungen der verantwortlichon Führungskräften und der Jugendverantwortlichen

der Freiwilligen Fsuerwehr im Sinns dss Jugendschutzes Folge zu leisten,
c) an den Veranstaltungan und Übungen dar Jugendfeuerwehr r€gslmäßig und sktiv

teilzunehmsn:
d) für ein einheitliches und positivas Erscheinon dsr JugsndfsuaMahr in der Offentlichkeit

e inzutreten;
e) sich gsgsnübsr allsn Mitgligdern der Feuerwehr kameradschaftlich zu vsrhalten und die

Einsalzgrundsätzs zu baachten und dia Unfallverhütungsvorschriften sinzuhalten.

Organe
Die Freiwillige F6u6M6hr stsht unt6r dsr Leitung des VeMaltungsrats. Er satzt sich aus
folgsnden Mitgliedörn zusamman:

a) dam Vorstand, dBr zuglsich Kommandant ist,
b) dom Vorstendstsllvertreter, der zuglaich stsllvertrstsnder Kommandant ist,
c) dam Schriftführar,
d) dam Kassenwart.
s) danFührungsdisnstgraden,
f) dam Vsrtrauensmann.
g) dsm Jugondwart.
Zu den Sitzungen des Varwaltungsrats sind die Mitglieder rochtzoitig, jadoch mindestens
I Taga vorher in geeigneter Wdse einzuladen. Dis Teilnahme än den VeMaltungsrals-
sitzungon ist Pflicht. Dar Varwaltungsrat gntschoidet mit sinfachsr Stimmenmshrheit. Bsi
Stimmanglgichhait entscheidat dor Vorsitzands durch Stichentscheid. Der VaMaltungsrat ist
ohne Rücksicht auf die Zahl der srschienensn Mitglieder boschlussfähig.
Uber dia Sitzungen dss VsMaltungsrats ist vom Schriftführer ain Protokoll aufzunehmen.

Schlussbestimmung
Die Jugendordnung ist Bestandteil der FeueMehrsatzung und somit für alle Angehörigan der
Freiwilligen Feuerwehr Röthenbach verbindlicht im übrigsn wird auf S 1 bis S 19 der Satzung
dor Frsiwilligsn Feuerwehr Röthenbach a.d.Pegnitz veMiesen.

lnkraftreten
Gemäß Beschluss der Sitzung d6s VoMaltungsratas der Freiwilligsn FeusMeh
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